
• Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 9 Aktenzeichen: BK9-21 /8220-K 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 4 

Satz 1 Nr. 1 i. V. m. § 10a ARegV 

wegen Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze auf Grund eines Antrags auf Kapi-

talkostenaufschlag 

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 

Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch die Beisitzende als Vorsitzende Dr. Ulrike Schimmel, 

den Beisitzer Stefan Tappe 

und den Beisitzer Roland Naas, 

gegenüber der Gasnetz Hamburg GmbH, Ausschläger Elbdeich 127, 20539 H;:imburg, vertre-

ten durch die Geschäftsführung 

- Antragstellerin -



am 06.03.2023 beschlossen: 

1.) Dem Antrag auf Anpassung der. kalenderjährlichen Erlösobergrenze des Jahres 

2022 gemäß A:nlage A1. wird zum Teil stattgegeben. Die Antragstellerin ist be-

rechtigt, ihre kalenderjährliche Erlösobergrenze des Jahres 2022 um 

(Anlage A1 .) zu erhöhen. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2.) Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit ihren am 30.06.2021 eingegangenen Unterlagen einen Antrag auf . ' 

Anpassung der festzulegenden kalenderjährlichen Erlösobergrenze des Jahres 2022 .gemäß 

§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 1 0a ARegV gestellt. Die von der Antragstellerin beantragte 

Anpassung für das Jahr 2022 beträ~ €. 

Der an:i 30.06.2021 über das Energiedatenportal der Bundesnetzagentur übennittelte Erhe-

bungsbogen liegt der'Entscheidung zu Grunde. 

Die Antragstellefin wurde mit Schreiben vom 02.~2.2023 zu den von der Beschlusskammer 

als anerkennungsfähig angesehenen Werten angehört. Sie hat mit Schreiben vom 16.02.2023 

mitgeteilt, dass sie keine Anmerkungen zum Beschlussentwurf hat. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 

A. Vollständige Anwendung des nationalen Rechts auch vor d~m Hintergrund des 
Urteils des Europäischen Gerichtsl,ofs vom 02.09.2021, ~-718/18 

Die Beschlusskammer hat in rechtmäßiger Weise die Vorgaben des nationalen Rechts in Form 

der normativen Regulierung, soweit diese im vorliegenden Verfahren Anwendung finden und 

von der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (Urteil ·vom 02.09.2021, C-718/18) 

erfasst werden, für ihre Entscheidung herangezogen. Als „normative Regulierung" werden im 

Allgemeinen solche Regeln des nationalen Gesetz- und Verordnungsgebers (z.B. in 

StromNEV, GasNEV und ARegV) bezeichnet, die konkrete methodische und materielle 

Vorgaben für die Regulierung durch die Bundesnetzagentur enthalten. Die Pflicht zur 

Anwendung dieser nationalen Vorgaben folgt aus Art. 20 Abs. 3 GG und gilt auch angesichts 

der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs fort, bis sie vom Gesetz- bzw. 
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_Verordnungsgeber außer Kraft gesetzt oder. neu geregelt werden. Dies hat der 

Bundesgerichtshof bereits entschieden (BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn . 

60 ff., siehe auch OLG Düsseldorf vom 11.02.2021 , Vl-5 Kart 10/19 M, S. 10ff., OLG 

Düsseldorf vom 28.04.2021, Vl-3 Kart 798/19 M , S. 72 ff., OLG Schleswig vom 11.01 .2021 , 

53 Kart 1/18, S. 27 ff.). 

(1 )Der Europäische Gerichtshof hat -zwar in seiner En_tscheidung festgestellt, dass die 

normative Regulierung in Deutschland insgesamt !Tlit der in Art. 3_7 Richtlinie 2009/72/EG 

(heute Art. 59 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 2009/73/EG geregelten 

· ausschließlichen Zustänqigkeit _der nationalen Regulierungsbehörde unvereinbar ist und die 

Richtlinien insoweit durch die Bundesrepublik Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt 

wurden. Insoweit hat der Europäische Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der die 

Kommission · Deutschland vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen 

ausschließlichen Zuständigkeiten der NRB verletzt, indem es im deutschen Recht die 

Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für den 

Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen, einschließlich der anwendbaren 

Tarife, der Bundesregierung und nicht der nationalen Regulierungsbehörde zugewiesen habe. 

{2)Der Europäische Gerichtshof hat aber weder über die Zuständigkeitsfragen hinausgehend 

einen materiell-rechtlichen Verstoß einzelner Vorgaben der normativen Regulierung gegen 

EU-Recht gerügt, noch hat er sich ausdrücklich zu der Frage geäußert, ob die normative 

Regulierung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der nationale Gesetz- und Verordnungsgeber den 

festgestellten Verstoß beseitigt, weiter anwendbar ist. Der EuGH hat sich insbesondere auch 

nicht explizit zu der Frage geäußert, ob die Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche 

Zuständigkeit unmittelbar anwendbar sind. 

(3)Die Regelungen der normativen Regulierung sind nicht nichtig. Weder nach den 

Grundsätzen des europäischen Rechts noch nach natii:malem Recht führt der Verstoß einer 

nationalen Regelung gegen Unionsrecht zu deren Nichtigkeit (BGH, Beschluss vom 

08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 61 ff.). Vielmehr sind die Grundsätze des Anwendungsvorrangs 

des Unionsrechts vor nationalem Recht zu beachten . 

Zudem scheidet eine richtlinienkonforme Auslegung der Vorschriften der normativen 

Regulierung aus. Der Europäische Gericht~hof sieht zwar sowohl in der an die 

Bundesregierung gern.§ 24 EnWG erfolgten Zuweisung von Zustäf)digk:eiten, als auch in den 

bind~nden Vorgaben der normativen Regulierung eine mit den oben genannten Richtlinien 

unvereinbare Beschränkung der ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen 

Regulierungsbehörde (EuGH a.a.O., Rz. 101 f., 115 f.). Eine Umdeutung der nationalen 

Vorgaben in nicht bindende Programmsätze, die die ausschließliche Zuständigkeit der 
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- ------

Regulier.ungsbehörde nicht beeinträchtigen, kommt angesichts des eindeutigen Wortlauts, der 

Systematik und des Regelungszwecks der Vorschriften der normativen Regulierung jedoch 

nicht in· Betracht (Verbot der contra legem-Auslegung, BGH, Beschluss vom 08.10.2019, 

EnVR 58/18, Rn. 66 ff.). 

Der Grundsatz vom Anwendungsvorrang des Unionsrechts führt indes nicht dazu, die 

Vorschriften der normativen Regulierung unangewendet zu lassen. Der Anwendungsvorrang 

besagt, dass eine nationale Regelung, die mit einer unmittelbar geltenden Regelung des 

Unionsrechts unvereinbar ist, von nationalen Behörden und Gerichten nicht angewendet 

werden darf (vgl. Streinz, EUV, 3. Aufl. 2018, Art. · 4 Rn. 40; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, 

EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 288 AEUV, Rn. 69 f.). Dieser Grundsatz gilt jedoch nur, soweit 

unmittelb_ar anwendbares Unionsrecht betroffen ist (EuGH, Urteil vom 24.06.2019, C-573/17, 

Rn. 62). Die normative Regulierung verstößt nicht gegen unmittelbar anwendbares 

Unionsrecht. Die hier maßgeblichen Richtlinienbestil')lmungen über die ausschließliche 

Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde, . mit denen die Vorgaben der no~mativen 

Regulierung unvereinbar sind, sind nicht unmittelbar anwendbar. 

(4)Damit eine Richtlinienbestimmung unmittelbar angewendet werden kann, müssen 

spezifische Voraussetzungen vorliegen (Grabitz/~ilf/Nettesheim, AEUV, 71. EL August 2020, 

Art. 288 Rn. 149). Der Europäische Gerichtshof geht von der unmittelbaren Anwendbarkeit 

einer nicht oder nicht ordnungsgemäß umgesetzten Richtlinienbestimmung nach Ablauf der 

Umsetzungsfrist aus, wenn die Bestimmung hinreichend ge.nau und inhaltlich unbedingt ·ist. 

Zu~em können die Bestimmungen einer Richtlinie grundsätzlich nur Re~hte, aber keine 

Pflichten eines Einzelnen begründen (sog. Belastungsverbot). Insofern kommt auch eine 

objektive unmittelbare Wirkung vorliegend nicht in Betracht. Im Einzelnen: 

(a)Die Richtlinienvorg·aben sind nicht unbedingt. Eine Unionsvorschrift ist inhaltlich unbedingt, 

wenn sie · eine Verpflichtung normiert, die an keine Bedingung geknüpft ist und zu ihrer 

Durchführung oder Wirksamkeit auch keiner weiteren Maßnahmen der Unionsorgane oder der 

Mitgliedstaaten bedarf. Die Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit 

sind nicht als inhaltlich unbedingt anzusehen. 

Gegenwärtig_ fehlt es an den erforderlichen und zureichenden Umsetzungsnormen im 

nationalen Recht. Das betrifft sowohl die konkrete umfassende Aufgabenzuweisung als auch 

die für einen Eingriff erforderliche Ermächtigungsgrundlage. Die Bundesn~tzagentur hat nach 

nationalem Recht gegenwärtig (nur) die Befugnis, die Vorgaben der normativen Regulierung 

anzuwenden t,md ggf. unter Rückgr.iff auf§ 29 EnWG je nach Festlegungsermächtigung weiter 

auszugestalten und zu konkretisieren. Sie hat aber mangels entsprechender 

Aufgabenzuweisung durch den Gesetzgeber nicht die übergeordnete, allgemeine und 
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uneingeschränkte Befugnis, die ihr nach den Richtlinien vorbe_haltenen Aufgaben 

vollumfänglich und selbständig auszuüben (vgl. EuGH a.a.O., Rz. 105) beispielsweise also die 

Methoden oder Bedingungen für den Netzanschluss und den Netzzugang frei festzulegen oder 

zu genehmigen (vgl. nur § 24 S. 1 Nr. 1 EnWG). Dass es hierzu einer umfassenden 

mitgliedstaatlichen Aufgabenzuweisung bedarf, entspricht im Übrigen auch dem europäischen 

Leitbild, wonach die Mitgliedstaaten zi.Jr Einrichtung von Regulierungsbehörden mit 

spezifischen Zuständigkeiten verpflichtet sind· (vgl. Erwägungsgrund 33 der Richtlinie 
. . 

20.09/72/EG bzw. Erwägungsgrund 29 der Richtlinie 2009/73/EG). Die Mitgliedstaaten 

verfügen bei der Organisation und Strukturierung der Regulierungsbehörde zwar über eine 

Autonomie, haben diese aber unter vollständiger Beachtung der•in den Richtlinien festgelegten 

Ziele und Pflichten auszuüben und insoweit sicherzustellen, dass die Regulierungsbehörde 

bei der Ausübung der ihr vorb~haltenen Zuständigkeiten ihre Entscheidungen autonom treffen 

kann (vgl. EuGH, a.a.O., Rz. 119). Dieser Befund wird auch durch das in der Entscheidung 

des Europäischen Gerichtshofs mündende Vertragsverletzungsverfahren . bestätigt: 

Gegenstand der Rüge durch die Europäische Kommission war nicht die fehlerhafte Ausübung 

einer nach nationalem Recht bereits ordnungsgemäß zugewiesenen ausschließlichen 

Zuständigkeit der nationalen Re~ulierungsbehörde, sondern der Umstand, dass eine den 

Richtlinien entsprechende umfassende Aufgabenzuweisung an · die nationale 

Regulierungsbehörde im nationalen Recht bislang nicht erfolgt ist (vgl. EuGH a.a.O., Rz. 88). 

Vielmehr liegt hier eine fehlerhafte Aufgabenzuweisung vor (EuGH, a.a.O., Rz. 130); diese 

kann und muss durch den Mitgliedstaat korrigiert werden, der dann die noch möglichen 

Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten vorsehen kann (EuGH a.a.O., Rz. 126, 127). 

(b) Mit der unmittelbaren Anwendung der Richtlinien wären Belastungen Einzelner verbunden, 

sod~ss eine solche ausscheidet. Zwar ist die Einräumung subjektiver Rechte keine 

Voraussetzung für · eine unmittelbare Anwendbarkeit (woran es vorliegend wegen des 

Verstoßes gegen objektiv geprägt~ Zuständigkeitsnormen auch fehlen würde), allerdings gilt 

das Belastungsverbot. Wenn der Bundesnetzagentur aus einer unmittelbaren Anwendung.der 

Richtlinie weitergehende oder jedenfalls anders ausgestaltete Kompetenzen zukämen, könnte 

sich dies je nach Einzelfall zugunsten, aber auch zu Lasten bestimmter Beteiligter auswirken. 

Daraus wiederum könnten sich Belastungen ergeben, die nach Auffassung des . . 
Bundesgerichtshofs nur durch das europäische Primärrecht oder durch EU-Verordnungen 

begründet werden können, nicht aber durch Richtlinien (vgl. BGH, Beschluss vom 08.10.2019, 

EnVR 58/18, Rn. 73). 

Eine Belastung würde sich zudem bereits aus dem Heranziehen der Richtlinien als 

Ermächtigungsgrundlage ergeben. Die's wäre europarechtlich unzulässig. S_ofem die 

Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit als inhaltlich unbedingt 
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anzusehen wären, müssten sie von der Bundesnetzagentur unmittelbar als 

Ermächtigungsgrundlage auch für belastende Regulierungsentscheidungen herangezogen 

werden. Anders -als in den vom Europäischen Gerichtshof entschiedenen Fällen, in denen er 

eine unmittelbare Belastung durch Richtlinienrecht verneinte, weil die Belastung erst durch ein 

Verwaltungsverfahren auf Basis nationalen Rechts eintrat, würden vorliegend die 

Richtlinienbestimmungen als · solche unmittelbar gegenüber den Betroffenen herangezogen 

werden und als materiell-rechtliche Befugnisnormen für belastende Verwaltungsverfahren und 

Regulierungsentscheidungen fungieren. Soweit ersichtlich existiert bislang keine hier 

einschlägige Judikatur, in der der EuGH es für_ europarechtskonform eingestuft hätte, dass 

eine Richtlinienbestimmung als eigenständige Ermächtigungsgrundlage für Eingriffe in Rechte 

des Einzelnen herangezogen werden darf. 

(c)Eine ausnahmsweise objektive unmittelbare Wirkung der Richtlinienbestimmungen 

bezogen auf die ausschließliche Zuständigkeit scheidet ebenfalls aus. Der Europäische 

Gerichtshof hat eine objektive unmittelbare Wirkung von Richtlinienbestimmungen anerkannt, 

aus denen sich für staatliche Stellen eindeutige Pflichten ergeben. Konkret ging es 

beispielsweise um die nicht rechtzeitig in nationale·s Recht umgesetzte Pflicht der zuständigen 

Behörde zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen eines 

Genehmigungsverfahrens für die Errichtung eines Wärmekraftwerks (EuGH, Urteil vom 

11.08.1995, C-431/92- Wärmekra~erk Großkrotzenburg). 

Zwar mag sich vorliegend aus den Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche 

Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde die Verpflichtung ergeben, von dieser 

Zuständigkeit auch Gebrauch zu machen, um den Zielsetzungen der Richtlinien hinreichend 

Rechnung tragen zu können. Anders als im Fall des Wärmekraftwerks Großkrotzenburg ist 

diese Verpflichtung vorliegend jedoch nicht inhaltlich unbedingt. Im vom Europäischen 

Gerichtshof en_tschiedenen Fall konnte die zuständige Behörde der Pflicht zur Durchführung 

einer Umweltverträglichkeitsprüfur:ig ohne Weiteres nachkommen, weil diese als 

unselbstständiger Bestandteil des nach nationalem Recht vorgesehenen und ihr bereits 

zugewiesenen Genehmigungsverfahrens durchzuführen war. Demgegenüber kann die 

Bundesnetzagentur die ihr nach den Richtlinienbestimmungen zugewiesene ausschließliche 

Zuständigkeit erst ausüben, wenn ihr entsprechende Befugnisse nach nationalem Recht 

eingeräumt werden (siehe oben). 

(5)Ungeachtet der Tatsache, dass die Richtlinienbestimmungen nicht unmittelbar anwendbar 

sind , sprechen aus Sicht der Beschlusskammer weitere erhebliche Gründe dafür, die 

Vorgaben der normativen Regulierung in der Übergangszeit zur Anwendung zu bringen. Die 

Nichtanwendung der normativen Regulierung in der Übergangszeit würde zu einem Zustand 
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führen, der mit den Zielsetzungen der genannten Richtlinien erst recht unvereinbar wäre (so 

auch BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 76). 

Die Richtlinien verlangen, dass zumindest die Methoden zur Berechnung oder Festlegung der 

Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netzzugang „mit ausreichendem Vorlauf vor 

deren Inkrafttreten" festgelegt oder genet,migt werden, vgl. Art. 41 Abs. 6 der Richtlinie 

2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2019/944. Diesem Gebot der ex ante-

Regulierung wird in Deutschland gegenwärtig zu einem großen Teil über die Vorgaben der 

normativen Regulierung Rechnung getragen. Die normative Regulierung strukturiert die 

Methoden für die Berechnung der Tarife vor und legt ex ante die wesentlichen Bedingungen 

für den N·etzanschluss und den Neizzugang fest. Sie regelt unmittelbar Rechte und Pflichten 

für Netzbetreiber und andere Marktakteure und schafft auf diese Weise den von den 

Richtlinien geforderten transparenten und vorhersehbaren, verlässlichen 

Regulierungsrahmen. Bestehende Festlegungen und Genehmigungen der 

Bundesnetzagentur, die sie im Rahmen ihrer bisherigen Zuständigkeiten erlassen hat, tragen 

zwar ebenfalls zu der erforderlichen ex ante-Regulierung bei, dies jedoch nur in Teilbereichen 

und ·in Ergänzung der · normativen Regulierung und damit nicht in dem von der Richtlinie 

geforderten Umfang. 

Ein faktisches Außerkrafttreten der Vorgaben der normativen Regulierung würde daher zu 

beträchtlichen Regelungslücken und damit einhergehend erheblichen Rechtsunsicherheiten 

für alle Marktbeteiligten führen. Auch dies wäre mit den ger:iannten Richtlinienvergaben und 

den Zielsetzungen des Energiebinnenmarkts schwerlich vereinbar. Beispielsweise dürfte eine 

derart unklare Rechtslage im Übergangszeitraum kaum Investitionsanreize setzen und 

Unsicherheiten für die unternehmerische Tätigkeit der ~egulierten Unternehmen und auch der 

sonstigen Marktteilnehmer auslösen. Für den Übergangszeitral,lm ist es daher sinnvoll und 

angebracht, stabile und berechenbare Verhältnisse zu gewährleisten. 

B. Rechtmäßigkeit der Entscheidung unter Anwendung des nationalen Rechts 

Die Anpassung der Erlösobergrenze der Antragstellerin für den Gasnetzzugang ergeht auf 

Grundlage des§ 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. 

§ 10a ARe_gV. Dem Antrag war im tenorierten Umfang stattzugeben. 
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1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß§ 54 Abs. 1 und Abs. 3 EnWG die zuständige Regulierungs-

behörde. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus§ 59 Abs. 1 Satz 1 EnWG. 

2. Ermächtigungsgrundlage 

Die beantragte Anpassung bedarf gemäß § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 

Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 ARegV der Festlegung durch die Regulierungsbehörde. Die Anpassung ist 

unter den V~raus~etzungen des§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. § 10a ARegV zu genehmigen. 

3. Anspruch auf Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

Die Antragstellerin hat dem Grunde nach einen Anspruch auf Anpassung der kalenderjährli-

chen Erlösobergrenze gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. § 10a ARegV. Sie .hat die An-

passung frist- und formgerecht beantragt und es entstehen ihr aufgrund von nach dem Basis-

jahr getätigten Investitionen in den Bestand betriebsnotwendiger Anlagengüter Kapitalkosten. 

3.1. Frist- und fon:ngerechte Antragstellung 

Voraussetzung für die Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund der Berücksichtigung eines 

Kapitalkostenaufschlags ist die inhaltlich bestimmte, form- und fristgerechte Antragstellung 

durch den antragsberechtigten Netzbetreiber. 

3.1. ~. Antragsberechtigung 

Antragsberechtigt sind ausschließlich Verteilnetzbetreiber; gern. § 1 0a Abs. 10 ARegV gelten 

die Regelungen zum Kapitalkostenaufschlag nicht für Betreiber von Fernleitun·gsnetzen. Ohne 

Bedeutung ist, ob die Erlösobergrenze des Verteilernetzbetreibers im Regelverfahren oder im 

vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV festgelegt wurde. Die Antragstellerin ist Verteiler-

netzbetreiber und somit gemäß § 10a ARegV antrc;:igsberechtigt. 

3.1.2. Antragsz~itpunkt 

Der Antrag auf Anpassung der Erlösobergrenze nach Maßgabe des§ 10a ARegV kann gern. 

§ 4 Abs. 4 Satz 2 ARegV zum 3.0.06. eines Kalenderjahres für das folgende Kalenderjahr ge-

stellt werden. 
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3.1.3. Antragsform 

Nach § 1 0a Abs·. 9 ARegV muss der Antrag des Netzbetreibers sämtliche zur Berechnung des 

Kapit~lkostenaufschlags nach den§ 10a Abs. 1 bis 8 ARegV notwendigen Unterlagen enthal-

ten. 

Insbesondere sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten für die nach dei:n Basisjahr in 

Betrieb genommenen und geplanten betriebsnotwendigen Anlagegüter, die jeweils in Anwen-

dung gebrachte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer nach Anlage 1 der GasNEV sowie für 

die nach dem Basisjahr in Betrieb genommenen oder geplan_ten betriebsnotwendigen Anlage-

güter von den Anschlussnehmern gezahlten oder zu erwartenden Netzanschlusskostenbei-

träge und Baukostenzuschüsse nach § 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 der GasNEV anzugeben. Diese 

Aufzäh lung ist.nicht abschließend (. insbesondere"). Daneben sind sämtliche weiter~n. für die 

Prüfung erforderlichen. oder zweckmäßigen Unterlagen und Informationen dem Antrag beizu-

fügen . 

Der Antrag wurde von der Antragstellerin formgerecht, schriftlich und elektronisch bei der Bun-

. desnetzagentur eingereicht. Der zum Antrag gehörende Erhebungsbogen wurde unter Nut-

zung der aktuellen Version der von der Bundesnetzagentur zum Download bereitgestellten 

XLSX-Datei übermittelt. Dem Antrag wurden die für die Prüfung des Antrages erforderl ichen 

Unterlagen beigefügt. 

3.1.4. Antragszeitraum 

Eine Anpassung der ·Erlösobergrenze 8:ufgrund eioes Kapitalkostenaufschlags erfolgt gern. § 4 
. . 

Abs. 4 S. 2 2. HS ARegV immer zum 01.01. des auf das Jahr der Antragstellung folgenden 

Kalenderjahres~ gern. § 10a Abs. 1 S. 3 ARegV gilt eine Genehmigung stets bis zum 31 .12. 

des auf den Antrag folgenden Kalenderjahres. Damit gilt die vorliegende Genehmigung vom 

01.01 . bis zum 31.12.2022. 

3.1 .5. . Antragsgegenstand 

Gegenstand des Antrages auf Anpassung der kalenderjährl iche_n Erlösobergrenze aufgrund 

eines Kapitalkostenaufschlags ist die Erhöhung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze des 

auf das Jahr der Antragstellung folg.enden Kalenderjahres. Die ursprünglich von der Antrag-

stellerin beantragte Anpassung und die von ihr dargelegte Ermittlung des Kapitalkostenauf-

schlags basierend auf den von ihr dargelegten Kapitalkosten erg ibt sich aus Anlage A 1 dieses 

Beschlusses. 
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3.2. Materielle Voraussetzungen 

Materiell setzt die Genehmigung eines Antrags auf Kapitalkostenaufschlag voraus, dass dem 

_Netzbetreiber Kapitalkosten aufgrund von nach dem Basisjahr getätigten Investitionen in den 

Bestand betriebsnotwendiger Anlagengüter entstehen. 

3.2.1. Kapitalkosten 

Kapitalkosten sind in § 1 Oa Abs. 1 S. 2 ARegV definiert. Kapitalkosten im Sinne des Kapi-

talkostenaufschlags nach § 1Oa Abs. 1 S. 1 ARegV sin·d danach die Summe der kalkulatori-
. . 

sehen Abschreibungen, der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung, der kalkulatorischen Ge- . 

werbesteuer und Fre~dkapitalzinsen. 

3.2.2. Relevante Investitionen 

Im Rahmen des Kapitalkostenaufschlags können gern. § 10a Abs. 1 S. 1 ARegV nur solche 

Kapitalkosten berücksichtigt werden, die aufgrund von nach dem 'Basisjahr getätigten Investi-

tionen in den Bestand betriebsnotwendiger Anlagengüter entstehen. Erfasst sind grundsätzlich 

alle Neuinvestitionen ohne Unterscheidung zwischen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen. 

3.2.3. Berücksichtigungsfähige Anlagengüter 

Berücksichtigungsfähige Anlagengüter sind gern. § 10a Abs. 2 S. 1 ARegV diejenigen be-

triet;>snotwendigen Anlagengüter, 

die ab dem 01.01 . des Jahres, das auf das Basisjahr der jeweils anzupassenden Er-

lösobergrenze folgt, aktiviert werden 

oder 

deren Aktivierung bis zum 31.12. des Jahres, für das der Auf~chlag genehmigt wird, zu 

erwarten ist. 

Hinsichtlich der untenstehenden Anlagengüter, welche im Rahmen d~r Neugründung der Gas-

netz Hamburg GmbH von gekauft wurden , können entsprechend keine 

Kapitalkosten berücksichtigt werden: 

Anlagengruppe Anschaffungsjahr Historische AK/HK im An-
schaffungsjahr 

Fernwirkanlagen 

Geschäftsausstattung ( ohne 

EDV, Werkzeuge/Geräte); 

Vermittlungseinrichtungen 

- - ----------~· 
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Geschäftsausstattung (ohne 

EDV, Werkzeuge/G~räte); 

Vermittlungseinrichtungen 

Geschäftsausstattung ( ohne 

EDV, Werkzeuge/Geräte); 

Vermittlungseinrichtungen 

Geschäftsausstattung ( ohne 

·EDV, Werk.zeuge/Geräte); 

Vermittlungseinrichtungen · 

Geschäftsausstattung ( ohne 

EDV, Werkzeuge/Geräte) ; 

Vermittlungseinrichtungen 

Geschäftsausstattung (ohne 

EDV, Werkzeuge/Geräte); 

Vermittlungseinrichtungen 

Geschäftsausstattung ( ohne 

EDV, Werkzeuge/Geräte); 

Vermittlungseinrichtungen 

Geschäftsausstattung (ohne 

EDV, Werkzeuge/Geräte); 

Vem, ittl ungseinrichtu ngen 

Geschäftsausstattung (ohne 

EDV, Werkzeuge/Geräte); 

Vermittlungseinrichtungen 

Geschäftsausstattung (ohne 

EDV, Werkzeuge/Geräte); 

Vermittlungseinrichtungen 

Geschäftsausstattung ( ohne 

EDV, Werk.zeuge/Geräte); 

Vermittlungseinrichtunge·n 

Geschäftsausstattung ( ohne 

EDV, Werkzeuge/Geräte); 

Vermittlungseinrichtungen 

.,. 
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Es handelt sich insoweit nicht um neue Investitionen im Sinne des § 1Oa Abs. 1 S. 1 ARegV, 

sondern um Anlagengüter, die schon bisher !m Netzbetrieb eines anderen Netzbetreibers vor-

handen waren . Für den .Übergang von Anlagengütern von· einem Netzbetreiber auf einen an-

deren ist die Übertragung eines Erlösobergrenzenanteils nach § 26 ARegV als spezielleres 

Verfahren zur Anwendung zu bringen. Andernfalls würde es im Rahmen des Kapitalkosten-

aufschlags zu einer Berücksichtigung Zt:JSätzlicher Kosten kommen , ohne dass dem eine ent-

sprechende Verminderung qer Erlösobergrenzen beim abgebenden Netzbetreiber gegenüber-

stünde. 

Berücksichtigungsfähige Anlagengüter sind dabei grundsätzlich solche Anlagengüter, die 

auch bei der Ermittlung des Kapitalkostenabzugs gemäß § 6 Abs. 3 ARegV Berücksichtigung 

gefunden haben. Damit sind auch Bestände des immateriellen Vermögens sowie Buchwerte 

der Grundstücke erfasst; sie werden im Rahmen des Kapitalkostenaufschlags mit deri jeweili-

gen handelsbilanziellen Werten berücksichtigt. Darüber hinaus sind Anlagen im Bau - für 

diese ·wird im Rahme~ des Kapitalkostenabzugs gemäß § 6 Abs. 3 ARegV ein vollständiger 

Abgang im Folgejahr unterstellt- im Kapitalkostenaufschlag mit ihrem Buchwert im jeweiligen 

Jahr zu berücksichtigen .. Somit wird beim Kapitalkostenaufschlag der gesamte Bestand der 

Anlagen im _Bau im Genehmigungszeitraum, wie er vom Netzbetreiber angegeben wurde, als 

Zugang berücksichtigt und nicht nur die im maßgeblichen Jahr erstmalig aktivierten Anlagen 

im Bau. Zugleich bleiben die in Vorjahren angesetzten Anlagen im Bau unberücksichtigt, da 

insowe.it die in Betrieb genommenen Anlagen als Zugänge im Anlagevermögen berücksichtigt 

werden. 

Die vom Netzbetreiber geltend gemachten Nachaktivierungen sind berücksichtigungsfähig. 

Diese werden der Berechnungsmethodik des Kapitalkostenaufschlags folgend als eigenstän-

diges Wirtschaftsgut betrachtet und im Jahr der Nachaktivierung berücksichtigt. 

Soweit möglich ist hinsichtlich der Anlagengüter auf Ist-Daten abzustellen, im Übrigen sind 

Planwerte heranzuziehen. Di'es bestimmt§ 1 Oa Abs. 2 S. 2 ARegV: Bis einschließlich des letz-

ten abgeschlossenen Kalende~ahres ist auf den tatsächlichen Bestand an betriebsnotwendi-

gen Anlagengütern abzustellen und im Üb~igen bis einschließlich des Jahres, für das die An-

passung der Erlösobergrenze aufgrund des Kapitalkostenaufschlags erfolgt, auf den zu erwar-

tenden Bestand. Damit sind vorliegend Anlagengüter erfasst, die zwischen dem 01.01.2016 

und dem 31.12.2022 aktiviert wurden oder voraussichtlich aktiviert werden. Für die Jahre 2016 

bis 2020 ist auf Ist- und für die Jahre 2021 und 2022 auf Planwerte abzustellen. Die Beschluss-

kammer geht davon aus, dass die Antragstellerin nur solche Anlagengüter ihrem Antrag zu-

grunde gelegt hat, die sie tatsächlich in 2016 bis 2020· aktiviert ~at bzw. tatsächlich plant, in 

2021/ 2022 zu aktivieren. Die Beschlusskai:nmer behält sich eine Rücknahme oder einen Wi-

derruf für den Fall vor, dass sich herausstellen sollte, dass dies nicht der Fall ist. 
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Aufgrund der Systematik der Anreizregulierungsverordnung ist E:S möglich, dass ·sich die im 

Rahmen des Kapitalkostenaufschlags geltend gemachten Istwerte aufgrund von Netzübergän-

gen (vgl. Gliederungspunkt 3.2.4) im Zeitablauf variieren können. Insoweit erfolgt eine ab-

schließende Prüft,mg der vom Antragssteller angegebenen Ist-Kosten erst mit Genehmigung 

des Regulierungskontos. 

Dies gebietet sich auch mit Blick auf den Sinn und Zweck, eine zeitnahe Berücksichtigung der 

Kapitalkosten aus Neuinvestitionen in der Erlösobergrenze „ohne Zeitverzug" zu ermöglichen 

[vgl. BR-Drs. 296/16, Zweite Verordnung zur Änderung der Anreizregulierungsverordnung 

vom. 02.06.2016, Begründung B) Zu Artikel 1) Zu Nummer 7, § (10a)]. Der Gesetzgeber wollte 

mit _dem neuen Instrument des Kapitalkostenaufschlags einen solchen Verzug, wie er bei-

spielsweise bei der Berechnung des Erweiterungsfaktors auftrat, beseitigen (vgl. BR-

Drs. 296/16 Gliederungspunkt B, Lösung). Den Interessen des Antragsstellers an einer zeit-

nahen Bescheidung ist mit der abschließenden Prüfu.ng der Ist-Kosten erst im Regulierungs-

konto ebenfalls gedient. 

Überdies ermittelt der Netzbetreiber gemäß § 5 Abs. 1 a ARegV bis zum 31.12. des Jahres, 

das dem Kalende~ahr folgt, für das der Kapitalkostenaufschlag genehmigt wurde, die Differenz 

aus dem genehmigten Kapitalkoster:,aufschlag nach § 1 0a ARegV und d~m Kapitalkostenauf-

schlag, wie er bei Berücksichtigung der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten ergibt. Die Dif-

ferenz ist auf dem Regulierungskonto des Jahres, für das der Kapitalkostenaufschlag geneh-

migt wurde, zu verbuchen. Die Beschlusskammer hat den vom Netzbetreiber ermittelten Re-

gulierungskontosaldo nach § 5 Abs. 3 ARegV zu genehmigen und wird hierbei die tatsächlich 

in den Jahren 2016 bis 2022 aktivierten Anlagengüter zugrunde legen. 

Berücksichtigungsfähig sind auch solche Anlagengüter, die nicht vom Netzbetreiber selbst, 

sondern im Falle von gepachteten Vermögensgegenständen von Dritten aktiviert wurden oder 

voraussichtlich aktiviert werden. Nicht berücksichtigungsfähig sind Anlagengüter, die nicht 

vom Netzbetreiber, sondern von einem Dienstleister aktiviert wurden oder voraussichtlich :ak-

tiviert werden. Die Erhöhung voh Kapitalkosten eines Dienstleisters wird über das Dienstleis-

tungsentgelt vollumfänglich abgegolten. Dies gilt umso mehr, als dass Dienstleistungen im 

Wettbewerb beschafft werden können. Diese Rechtsauffassung wurde vom BGH bestätigt 

(vgl. BGtl, EnVR 59/19, S. 18 ff.). 

Ein Kapitalkostenaufschlag kann nur für Maßnahmen beantragt weräen, die nach ihrer Art und 

ihrem Volumen den vom Netzbetreiber praktizierten Aktivierungsgrundsätzen zufolge auch im 

Basisjahr aktiviert worden sind bzw. wären. Die A:ktivierungsgrundsätze sind stetig anzuwen-

den. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die Antragstellerin ihre Aktivierungspraxis 

stetig angewendet hat. Sie behält sich eine Rücknahme oder einen Widerruf für den Fall vor, 

dass sich herausstellen sollte, dass die Aktivierungspraxis verändert wurde. 
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S.ofern eine Investitionsmaßnahme eines Verteilernetzbetreibers über die zweite Regulie- . 

rungsperiode hinaus genehmigt worden ist, darf gemäß § 34 Abs. 7 S. 4 ARegV kein weiterer 

Kapitalkostenaufschlag genehmigt werden. Jedoch hatten Verteilemetzbetreiber, denen eine 

Investitionsmaßnahme über die zweite· Regulierungsperiode hinaus genehmigt wurde, gemäß 

§ 34 Abs. 7 S. 5 ARegV die Möglichkeit, zum 30.06.2017 einen Antrag auf Genehmigung eines 

Kapitalkostenaufschlags nach § 1Oa ARegV zu stellen. In diesem Fall endete die genehmigte 

!nvestitionsmaßnahme mit Ablauf der zweiten Regulierungsperiode. 

Die berücksichtigungsfähigen Anlagengüter sind der Anlage A2. zu entnehmen. 

3.2.4. Netzübergänge 

Der Kapitalkostenaufschlag kann nur für Investitionen genehmigt werden, die nach dem Ba-

sisjahr getätigt wurden . Investitionen, die bis oder im Basisjahr getätigt wurden, sind Bestand-

teil der festgelegten Erlösobergrenze nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. §§ 32 Abs. 1 Nr. 1, 

Abs. 2 ARegV. In Zusammenhang mit nach dem Basisjahr stattfindenden Netzübergängen 

bedeutet dies, dass die bis oder im Basisjahr getätigten Investitionen bzw. die daraus resultie-

renden Kapitalkosten, die den übergehenden Netzteil betreffen, gemäß den Vorschriften des 

§ 26 ARegV auf den aufnehmenden Netzbetreiber übertragen werden . 

Alle Investitionen bzw. die daraus resultierenden Kapitalkosten, die nach dem Basisjahr getä-

tigt wurden, sind nicht Bestandteil der festgelegten Erlösobergrenze. Für diese Investitionen 

kann der aufnehmende Netzbetreiber einen Antrag auf Kapitalkostenaufschlag stellen . 
' 

Findet beispielsweise ein Teilnetzübergang zum 01.01 .2022 statt, kann der aufnehmende · 

Netzbetreiber auch für eine Investition auf diesen übergehenden Netzteil einen Kapitalkosten-

aufschlag beantragen, der die durch den abgebenden Netzbetreiber aktivierten Anlagengüter 

der Jahre 2016 bis 2021 (z.T. Planwerte) umf,;3sst. Sind in diesem Beispiel bleibend die An-

schaffungs- und Herstellungskosten zum Zeitpunkt der Antragstellung zum 30.06.2021 . noch 

nicht bekannt, kann der aufnehmende Netzbetreiber seinem Antrag entsprechende Plan- bzw. 

Schätzwerte zu Grunde legen. Differenzen, die sich aufgrund möglicher Abweichungen zu den 

tatsächlich aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten ergeben, werden auf dem Re-

gulierungskonto verbucht. 

Umgekehrt bedeutet dies für den abgebenden Netzbetreiber, dass sein Antrag auf Kapitalkos-

t~nauf$Chlag für das Jahr 2022 die abgehenden Anlagengüter, die in den Jahren 2016 bis 

2021 ~ktiviert wurden, nicht beinhalten darf. 

Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die Antragstellerin in ihrem Antrag keinerlei An-

lagengüter geltend gemacht hat, die aufgrund eines Netzübergangs auf einen anderen Netz-

betreiber übergegangen sind. Sie behält sich eine Rücknahme oder einen Widerruf für den 

15 



Fall vor, dass-sich herausstellen sollte, dass derartige Anlagengüter in den Kapitalkostenauf-

schlag eingeflossen sind. 

4. Höhe der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

Die Höhe der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze des Jahres 2022 ergibt sich 

aus Anlage A 1. 

Die Berechnung des Kapitalkostenaufschlags ist in § 1 Oa Abs. 3 bis 8 ARegV geregelt. Die 

Formel zur Berechnung ergibt sich explizit aus § 1Oa Abs. 3 ARegV: 

Kapitalkostenaufschlag=: 

kalkulatorische Abschreibungen nach § 6 Abs. 4 GasNEV 

+ kalkulatorische Verzinsung ~ach § 1Oa Abs. 4 bis 7 ARegV 

+ kalkulatorische Gewerbesteuer nach § 1Oa Abs. 8 ARegV und § 8 GasNEV 

Hierbei sind Grundlage für die Ermittlu.ng der einzelnen Berechnungsbestandteile stets die 

Anschaffungs- und Herstellungskosten der berücksichfigungsfähigen Anlagengüter. Hierbei 

können nur die Kapitalkosten des Jahres in den Aufschlag einbezogen werden, für das der 

Kapitalkostenaufschlag beantragt wird. 

4.1. · Kalkulatorische Abschreibungen 

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen gilt die Vorgabe des § 6 Abs. 4 Gas-

. NEV für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibur:1gen für Neuanlagen: Danach sind 

auch im Rahmen des Kapitalkostenaufschlags die berücksichtigungsfähigen Anlagengüter 

ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der 

linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln. . Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt 
. 

sich demnach aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

und der nach .Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV gewählten Nutzungsdauer. Gemäß § 6 

Abs. 5 s: 2 GasNEV ist die jeweils für eine Anlage in Anwendung gebrachte betriebsgewöhn-

liche Nutzungsdauer unverändert zu lassen. 

Die Höhe der anerk~nnungsfähigen Abschreibungen ist der Anlage A2 zu entnehmen. 

4.2. Kalkulatorische Verzinsung 

Gemäß§ 10a Abs. 4 ARegV ist die kalkulatorischen Verzinsung wie folgt zu ermitteln: 

Kalk. Verzinsung = kalkulatorische Verzinsung~basis x kalkulatorischem Zinssatz 
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In § 1 0a Abs. 4 ARegV ist daneben auch geregelt, nach welchen Vorgaben die beiden Fakto-

ren Verzinsungsbasis und Zinssatz zu ermitteln· sind. 

4.2.1. Verzinsungsbasis 

Die Verzinsungsbasis ergibt sich nach § 1 0a Abs. 5 ARegV aus den kalkulatorischen Rest-
. ' 

buchwerten der berücksichtigungsfähigen Anlagen bewertet zu historischen AK/HK nach § 7 

Abs. 1 S. 2 Nr. 3 GasNEV. Anzusetzen ist dabei der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jah-

resendbestand. Ausgenommen hi_ervon sind Grundstücke und Anlagen im Bau, da diese -

anders als die vom Bundesgerichtshof adressierten Anlagen - nicht abgeschrieben werden. 

Diese Vorgehensweise steht nach Auffassung des OLG Düsseldorf in Einklang mit den Vor- · 

gaben des§ 10a ARegV i.V.m. § 7 GasNEV; der Ansatz eines Jahresanfangsbestands von 

Null im· R~hmen der Mittelwertbildung begegnete keinen richterlichen Bedenken (Vgl. OLG 

Düsseldorf, Beschluss vom 07.03.2019, Vl-3 Kart 166/17 M, S. 45ff.). 

Von den ermittelten Restbuchwerten in Abzug gebracht werden die Mittelwerte des Jahresan-

fangs~ und Jahresendbest~nds der Restwerte der Netzanschlusskostenbeiträge (NAK) und 

der Baukostenzuschüsse (BKZ) gern.§ 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 GasNEV, die die Antragstellerin im 

relevanten Zeitraum hinsichtlich der berücksichtigungsfähigen Anlagengüter erhalt~n hat oder 

voraussichtlich erhalten wird. Der BGH hat diese Vorgehensweise bestätigt (vgl. BGH Beschl. 

V. 05.05.2020, AZ EnVR 59/19 S. 24 ff.). Auch bei den Netzanschlusskostenbeiträgen und 

den Baukostenzuschüssen ist soweit möglich ·- d. h. bis einschließlich des letzten abgeschlos-

senen Kalenderjahres - auf Ist-Daten und im Übrigen auf Planwerte abzustellen (§ 1Da Abs. 6 

S. 3 ARegV). 

Hieraus ergibt sich für die Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsungsbasis folgende Formel: 

Kalk. Verzinsungsbasis = Restbuchwerte_Anlagen -(Restwerte_NAK + Restwerte_BKZ) 

Die zugrunde gelegten Restwerte sind der Anlage A2 zu entnehmen. 

4.2.2. Zinssatz 

Die Berechnung des Zinssatzes folgt aus § 10a Abs. 7 ARegV. Der Zinssatz bestimmt sich als 

gewichteter Mittelwert au~ kalkulatorischem EK-Zins und kalkulatorischem FK-Zins. Dabei ist 

gern. § 1 0a Abs. 7 S. 1 ARegV der EK-Zins mit 40 % und der FK-Zins mit 60 % zu gewichten; 

auf Grundlage der ARegV zu unterstellen ist also eine Gewichtung von 40 % Eigenkapital und 

60 % Fremdkapital. 

Für den kalkulatorischen Eigenkapitalzinssatz ist gemäß § 10a Abs. 7 S. 2 ARegV der nach 

§ 7 Abs. 6 GasNEV im Basisjahr und damit der für die jeweilige Regulierungsperiode geltende 

Zinssatz für Neuanlangen anzusetzen (vgl. BGH Beschlüsse vom 05.05.2020, ENVR 26/19, 

S. 16ff. und EnVR59/19, S.15ff.) 
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Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 05.10.2016, unter 

dem Aktenzeichen BK4.-16/161, für die Dauer der dritten Regulierungsperiode den Eigenkapi-

talzinssatz für den Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht über-

steigt, für Neuanlagen auf 6,91 % nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer festgelegt. 

Die Höhe des FK-Zinses bestimmt ~ich gern. § 1 0a Abs. 7. S. 3 ARegV nach § 7 Abs. 7 Gas-

NEV. Es ist auch insoweit der im Basisjahr für die ·Berechnung der Erlösobergrenzen der 

nächsten Regulierungsperiode geltende Zinssatz anzuwenden. Dieser beträgt in der dritten 

Regulierungsperiode 3,03 %. 

Der anzuwendende Mischzinssatz berechnet sich wie folgt: 6,91 %·x 0,4 + 3,03 % x 0,6 = 
4,582 %. Der sich aus den Vorgaben der ARegV ergebende und im Rahmen des Kapitalkos-

tenaufschlags anzuwendende gewichtete Mischzins beträgt damit 4,582 %. 

4.3. Kalkulatorische Gewerbesteuer . 

[?ie Berechnung der kalkulatorischen Gewerbesteuer ist in § 1 0a Abs. 8 ARegV i. V. m. § 8 

GasNEV geregelt. Für die Ermittlung ist das Produkt aus der mit 40 % gewichteten kalkulato-

rischen Verzinsungsb·asis und dem kalkulatorischem EK-Zins zu bilden; daneben sind die Ge-

werbesteuermesszahl und der Gewerbesteuerhebesatz aus dem Basisjahr zu verwenden. Es 

ist der Hebesatz anzugeben, der im Basisjahr für den Eigentümer des jeweiligen Anlagengutes 

galt; hi~rbei ist auf den Netzeigentümer abzustellen, der zum 31.12. des auf ~en Antrag fol-

genden Jahres Eigentümer der Anlage sein wird. 

Gemäß § 8 GasNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem Netzbereich 

sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kostenposition 'in Ansatz ge-

bracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird daher ein kalkulatorischer Gewer-

besteueransatz auf der Grundlage der anerkannten kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 

berücksichtigt. Bei dem von der Bundesnetzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz handelt 

es sich um einen Zinssatz nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer (BR-Drs. 247/05 

S.30). Ein Abzug der kalkulatorischen Gewerbesteuer bei sich selbst erfolgt nicht. § 8 S. 2 

GasNEV ist entfallen. Die nach § 8 GasNEV anerkennungsfähige Gewerbesteuer ist allein 

nach den kalkulatorischen Maßstäben der GasNEV zu ermitteln. Die in der netzspezifischen 

Gewinn- und Verlustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwischen den 

kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen (sog . Scheingewinn 

bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage für den kalkulatorischen ·Gewer-

besteueransatz. Dies ist von der höchstrichterlichen Rechtsprechung bestätigt worden (siehe 

etwa BGH vom 14.08.2008, KVR 34/07 SW Speyer, Rn. 86 ff.). Entsprechend einem rein kal-

kulatori~chen Ansatz wird ·auf die zusätzliche Berücksichtigung von weiteren Zurechnungen 
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und Kürzungen bei d,er Beme~sungsgrundlage verzichtet (BGH, KVR 81/07, S. 10). Eine zu-

sätzliche Bereinigung der Eigenkapitalverzinsung um die Gewerbesteuer ("lm-Hu_ndert:- Rech-

nung") kommt nicht in Betracht (BGH, EnVR 26/14 SW Freudenstadt, .Rn. 46). 

Dementsprechend ergibt sich folgende Formel: 

Kalk. GewSt = Verzinsungsbasis x 0,4 X 0,0691 x 0,035 x Hebesatz 

Die kalkulatorische Bemessungsgrundlage ist damit der 40%ige EK-Anteil. Der die 40 % über-

steigende Anteil des EK ·fließt nach dem expliziten Wortlaut der Verordnung nicht in die Be-

rechnung der kalkulatorischen Gewerbesteuer ein. Der BGH hat bestätigt, dass das die Eigen-

kapitalquote von 40 % übersteigende Eigenkapital bei der Ermittlung der-kalkulatorischen Ge-

werbesteuer unberücksichtigt bleibt (vgl. BGH, EnVR 26/19, S . 19 ff.). 

III. 

Zur Frage der Kostentr~gung nach § 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid. 

IV. 

Die Anlagen A1 und A2 sind Bestandteil dieses Beschlusses. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen ~eschluss kann innerhalq eines Monats nach Zustellung Beschwerde erhoben 

werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 

Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlan-

desgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde isf zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen Mo-

nat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder der 

Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung muss 

die Erklärung,. inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung ode'r Aufhebung 

beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde 

stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen 

R.echtsanwalt un"terzeichnet sein. Die _Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 

Abs. 1 EnWG). 

Bonn, den 06.03.2023 

Beisitzerin als Vorsitzende ~er eIsI1.LJ:;r . ··-,/'B

1 
roland Naas 
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DilferenzKapitalkostenaufschlag Kapllal~ostenaufschlag 
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A2 Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte und 
kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens 

- - - ,...... 1----.. •• 
, 

Noti ld IA11la9eng1uppe AJ 

1'181 Betriebsgebäude 2021 
NB1 Bctriobs,;eböuoo 2022 
NR1 Fcmwükahlc1qen 2007 
NR1 Famwirkanlagen 2018 
N81 Fernwirkanlagen ?.019 
N81 Fernwirkanlagen 2020 
NB1 Fernwirhnlagen 2021 

"NB1 Fernwirkanlagen 2022 
NB1 Gaszähler de, Vertellu, 201-6 
NB1 Gaszähler decVerteilung 2017 
NB! Gasziihlertle, Verteilu, 2018 
NBI Gaszähler der Vertcilu, 2019 
NB1 Gasz!-ihte.r cler 2020 
NB1 Gnsz.'ihlerd~r Vertcllun, 202 1 
NB1 Gasz~hfer der Vertallun, 2022 
Nß1 Geschäftsau.~latlung (ohne EDV. Werkzeuge/Geräte); Verrr 2000 
Nß1 Geschäffsausstattuno (ohne EDV, Werkzeu~(i~t_el; Verrr 2004 
NB1 Geschiiftsausstettung (ohne EOV, Werkzeuge/Geräte); Verrr 2005 
NB1 Geschäftsausstattung (ohne EDV, We1kzeuge/Geiäte); Verrr 2006 
NB1 Geschiinsausstatlung (oh11e EDV. Werkzeuge/Geräfe); Verrr ' 2007 
NB1 Geschäflsauss!attunq (oh110 EDV, Wcrkzcuga/Gorölo); Vom 2008 
N81 Geschäftsausstall.ung (ohne EDV, w„1k7.cvqr)Gcri:llol; Verrr :>010 
NB1 GeschMsausstalbJl)ll (ahnR EDV, We,k7.8lljla/Geräte); Verrr 2011 
NB1 Geschäflsausstat~lfilQ (-0hn~~R.'L,)Ve11<zeu9e/Gerälel: Verrr 2012 
NB1 ·Ge~chl!ßsausstallung (-0hne l:DV, We1kzeuge/Geräte): Verrr 2013 
NB1 Geschäflsausstatlung /ohne EDV., Werkzeuge/Geräte): Vem 201 4 
NB1 GcschällsausstatlullQ {ohne EDV, Werl<zeuqeiGeräle); Verrr 2016 
NB1 Geschällsausstallur,g lohne EDV, Weri<zeuge/Geriltel: Verrr 2016 
NB1 Geschäfisausstaltur,g (ohne EDV, Wcrl<zcugo/Geriito); Verrr 2016 
NB1 Geschiiftr.ausstallung (ohno EDV, Werl<rcugc/Gcräto); Vem 2017 
NB1 Geschiiftsausstall\mg (ohne EDV, Wer1<i .eu9Et1Geräte); Vem 2017 
NB1 Geschäftsausstattu_n!I {ohne EDV, Werl<zeugEtlGeräle); Vem 2018 
NB1 Geschäftsausstallung lohne EDV, Wertzeuge/Geräte);. Verrr 2019 
NB1 Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werl<zeuge/Gerl!te); Verrr 20:10 
NB1 Gesc'1ättsausstattung (ohne EDV. Wertzeuge/Geräte); Va(rr 2021 
NB f Geschäflsausstalluog (ohne EDV. Werl<zeugelGeriite): Verrr · 2022 
NB1 Grunds!ilcksar,luq~.,, &ulcn für Tronoportwcson 201!) 
N81 Grundstücksanlagen, ß.;'1olon Uir Tmrisportwesen 2020 
N8 1 Grundstilckr.anlo9"..n, l!outen Wr Tronsportweson 2021 
NB1 Hardware 2003 
NB1 Hardware 2012 
NB1 Ha,dware 1013 
NB1 Ha,dware 2015 
NB 1 Hardware 2016 
NBt Hardware 2016 
NA1 Hardwar-e ~017 
NB1 Hardware 2017 
NB1 Hardware 2018 
NB1 Hardware 2018 
N81 Hardware 2020 
NBI Hardware 2021 
NBI Har<Jware 2022 
NA1 Hausdruckreqler/Ziililerregler 2016 
NB1 Hausdruckregler/Zilhlerreqler 2017 
N01 Hausdruckregler/ZählerreA!fil_ 2018 
N01 Hausdruckregler/Zähl•rre{llilr 2019 
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Netzld Anlagengruppe AJ 

NAi Housurucl<reqlcr/Zählcnegler 2020 
NB1 HausdnJciirc9lor/2ähle.-reqler 2021 
NB1 La)s,htf!!!:!!7a€ll!l8 2010 
NB1 Lelp!)ll~rzelljle 2011 
NB1 Leichtfahrzeuge 2016 
NB1 Leichtfahneuoe 
NB1 Leichtfahrzeuge 
NB1 Leichtrahrzeu~ 
NB1 Leichtfahrzeuge 
NB1 l ok.htfahrzeuqe 

.L11tchlfahrzeu9e 
Leit-und Energlerechrl'k (Meom •. Reget- uno Zähleranlegen 

N81 Leit-und Energietechnik (Mess -, ]:!c9ct- uno Zöhleranlsgen 
NB1 Lelt-und Energlelechnik (M•••.:-~e~el- und Zähteranlaqcn· 
NB1 Lelt- und Enerqlelechnlk (Mess-, Regel- und Zähleranlagen) 2021 
N81 Leit- und Ener9lelechnlk (Mess-, Regel- und ZilhlAranla9enl 2022 
NB1 Rcgcloinrichtungen 201 G 
NB1 Ruqo,lcinrichlun9en 2017 

fie.gclolnrichllmgen 2018 
.tmL_ Re!]<!lelnrichhlllQ8fl 2019 

..1:1.!ll. B egeleinrichlunge,1 2020 
NB1 Regelelnrlchlungei'I 202·1 
NB1 Reqe!elnrlchtunqen 2022 
NB1 Rohrlellungen/HAL Polyethylen (PE-HD) 2016 

. NB1· Rohrlellungen/HAL Polyethylen (PE-HD) 2017 
NB1 Rchrloilungen/HAL Polyethylen (f'E-HDl 2018~ 
N81 RohrlcllL•1qe111HAL Polyelhyler, (PE-HD) 2019 
NB1 Rohrlellu119e,1/HAL Polyothylcn (PE-HD} 2020. 
Nß1 Rohrlefüingen/H/\L Polyethylen (PE-HD} 2021 
Nß1 Rohrlellungen/HALJ:glyAthylen (PE-HD) 2022 
Nß1 Rohrleltungan/HAL St~hl ka1hodisch geschillzl ,:-15 bm 2016 
N81 Rohrleitungen/MAL Stahl kalhodisch geschülzl <= 16 bar 20.17 
N81 Rohrleitungen/MAL Sl a,"11 kathodisch geschülzl <= 16 bar 2018 
NB 1 RoMoitunqeil/HAL Stahl kathodisch geschOlzt <= 16 bar 2019 
N81 RoMoltungenlHAL SM,! ~athoclisch ge,ichützt <= 16 bar 202Q 

...fil!.L R0Maltun!}811/HAL Stahl kulhodisch geschützt <= 16 bar 2021 
_l@j_ RoMallungen/HAL Stat11 kathodisch geschützt<= 16 bar 2022 
NB1 RoMellungen/HAL Slahl ~al!,odisch gcschül2l > 16 bar 2016 
NB1 Schwerfahtz!!!S,8____ 
NB1 Schwerfahrzeuge. 

· NB1 Schwerfahrzeuge 
NB1 Schwerfahrzeuge 
NB1 Schwerfahrzeuge 
.t!fil_ Schwcrfahr.zeuqe 
NB1 !lclr,•erfahrzeuga 
NB1 ~Schwenahrzeuge 
NB1 Schwerfahrzeuge 
NB1 Scl',1~rfahrzeuge 
NB·I Slcher'hellselnrlchtunge.1 {~ss-, ReQel- und ZlihleranlaQ~, w, v 

N81 Sof\w•re M •• 
N81 Soflwaro 
NB1 Sofh•aro 

V01w8llun9s9ebäude 
J:mL_ _ \/erwallungsgebäude 

NB1 Verwallungsgel>ä\Jd~ 
Nß1 Werkzeuge/Geräle 
NB1 Werkzeuge/Geräte 
NB1 Werkzeuge/Geräte 
NB1 Wcrl<zcugc/Geräte 
NB1 Wcrlm:iU<1a/Geräte 

Seile3w,n4 



Goonotz Hamburg C'.mhH 
8eh16bs11i..mor 1200.130, 

An ab~n zurAnla e/Anla ~.QQrUpp8 1 I"''',..... '"' A".-A-•- A l - • ~ n.'{'..;-,4n 9 11.v .... v ,,, l"Vil>1.,lllt11IIJllll:,J-=:• .1"' 

Nal2ld Anlageng,uppe AJ 
Nl:!1 We,kzeuge/Ge<äte 
NB1 Werkzcuge/Ce<Yte 

:::-N..B1 Wcrk,eu9e/Ge,iite 
N01 Werk1.eu,;e/Geiälo 
N01 Werkzeuge/Geräte 

Werl<zeuge/Gerq!Q_ 
Wel1<zeuge/Gerä~ 

NB1 Werkzeuge/Geräte 201., 
NBi Werkzeug·etGeräte 2()1 
NB1 Werkzooge/Geräle 21>1 u 
jjBt Wer1<7ounelGerYte 201 

N01 W,..,k,euge/GeriilL 201 
N01 \,\lork,euge/Geriltc 201 
NB1 Werkzeuge/Geriitc 201 
~L Werkzeu~oräte 2n•-

NB1 Werkzeuge!Geräte ,..., , 
Nt.lt Werkzeuge!Geräte •••• 
VP1 Gnmdstiicksanlagen, Baule~ für Tranm>ortwosen •v , v 

VP1 Rc:9Qlelnrlcl1tunq„e'"n'--- -----
VP1 Rcgo)811lllC11tunm 
VP1 Raoere11111c11Iu™ 
VP I RegeIetnnchlunqen 
VP I Regelelnrichtungfil 
VI' 1 Rohrleilungen/HAL Stal ,1 kathodisch geschUl2l > 16 bar 
VP I Rohrlellor.gen/HAL Slahl knlhodlsct, 9eschülzt > 16 bar 
VP1 Sicherheilselnrlchtungan 1'1-~9Ss-, Regel - und Zöhteranleqen) 
VPt Sichcrheltseln~chtunqMJMess·•, RegpJ. und 7öllleraulaqen' 

$07.-& <1"1,)J'l,t 
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